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9lal)rung3mittelinöe;ce erteilt auch annahernb ntd^t ben
pom Berner Stmt errechneten |jöchfiftanb. ®aS ift auch
gar nicht bermunberliä). golgenber Uebetlegung bürfte
nicht ferner nachgufomtnen fein: Sßährenb ber Sïriegê»
geit würben bor altem jene Bahrungâmittel rationiert,
an benen auggefprocßener Bicmgel ^errfchte. Sßßaren,

für bie bie Nachfrage weit größer ift, als bag Angebot,
geigen bie ftärffte ienbenj gur ijSreiêfteigerung. ®iefe
îenbeng ift burch bie behörbliCßen $öchftpreignormie=
rungen ber rationierten SebenSmittet roo|l gehemmt, feines»
toegS aber aufgehoben worben. @g bebarf feiner be=

fonberen arithmetifchen unb mirtfchaftlichen Schulung,
um gu erfennen, bah ber Bahrungêmittelinbej biet gu
hoch augfallen muh, toenn in bie Berechnung nur bie
Sebengmittel mit ftarfer ^ßieigfieigerung aufgenommen,
bie Slrtifel mit geringerer ißreigfteigerung aber weg»
getaffen werben. ®er Unterfchieb wirb noch gröfeer,
wenn unter ben auggeroähtten Sebengmittetn augge»
rechnet jene, bie bie größten ißteigauffchlcige aufraeifen,
mie Ûîeig, Teigwaren unb guder, mit ftarf üöerfeßten
Mengen in bie Berechnung eingefeßt werben. t)en
Satjregberbrauch an biefen Slrtifeln für eine fünfföpfige
§aughaltung nimmt Bern nämlich wie folgt an:

ÜleiS 90 kg, Teigwaren 60 kg unb guder 80 kg.
Begeidjnenb ftnb auch fotgenbe Rahlen: Butter 11,5 kg
(pro Sah* notabene), bagegen gelte unb Dele' 33 kg,
Srflärung : bie greife für Butter fliegen etwa um 120 %,
für gelte unb Dele (wie fie Bern berüdfiCßtigt) bagegen
um 300 big 500 %: SBolIten wir unfern gnbeç nach
bem Berner Bationjerungg»Shftem auf @runb einer ein*
feitigert Sebengmittelaugwahl unb witlfürlichen Bien gen»
bemeffung berechnen, fo würbe er ebenfatlg biet höhet
augfallen, alg nach öer bon ung gewählten SDÎethobe,
nach öer alle Bahrunggmittel in ben gnbe£ einbegogen
werben unb gwar nach ihren burch öie §aughaltungg=
rechnungen tatfächlich auggewiefenen Berbrauchgmengen.

gum Brennftoffinbej wirb bewerft, bah nad)
ben Berner §aughaltunggrechnungen bie Arbeiterfamilien
tm gaßre 1919 für Neigung unb Beleuchtung (infl.
®leftrigität) burChfdwittlid) etwa gr. 380 auggegeben
haben. Bad) ben Berner gnbefberechnungen hingegen
beträgt bie Sluggabe für bag gleiche Saht, ohne bie
@teftrigität, etwa gr. 680, alfo runb 80% mehr.

®iefe geftfteHungen eineg offigieQen ftatiftifchen
Slrnteg bag eg mit ber Statiftif ernft nimmt, werben
ft<h bor allem biejenigen merfen müffen, benen gegen»
über in ßöhnftreitiqfeiten berfucht wirb, ben Berner
Snbej angurufen.

'

gn biefem gufammenhang foft noch erwähnt werben,
bah bag eibgenöffifcße SlrbeitSamt eine Berftänbigung
über bie ©runbtagen ber ïeuerunggberechuungen an»
füebt unb gu biefem gwede bie Bertreter ber betßhie»
benen pribaten unb öffentlichen BerechnunggfteHen gu
ewer Äonfereng nach Sern auf ©nbe September ein»
geloben hat. Stuf SBunfä) beg eibgenöffifchen ginang*
bureau'g foil biefer Sonfereng auch bie grage unter»
breitet werben, wie ber gnbeç ber ßebenäfoften für bie
^emeffung ber ©runbteuerungggulagen beg Bunbcgper»
lotialg für bag gaßr 1924 feftgufetjen fei.

JTu$$teliund$we$en.
®emerbeattgfteütt#geit im Jfanton Bern, gm @e=

?Jwe beS Kantong Bern würben am Sonntag ben 24.
®sptemher brei BegirfggewerbeaugfteHungen eröffnet : gn
%h, in Belp unb in Oberbießbacf). gn Belp fanb
sugletch ber mittellänbifche ©ewerbetag ftatt.

©etoerbeangftcKung in Schöncnwerb (Solothurn).
•yanbwerfer» unb ©ewerbeoeretn oeranftaltet com

30. September big 14. Dftober gur geier feineg 25jäh»
rigen Beftanbes eine ©ewerbeaugftellurtg.

®te .©olgmarftlage. ®er Sommer brachte eine große
Stille auf bem fwlgmarfte, mit SluSnahme oon gura
unb SBaabtlanb. ®le ©infuhrbefchränfungen ftnb wteber
aufgehoben. ®a§ Berljättnig gwifcßen ©infuhr unb Slus»

fuhr in Babelljolg ift nicht burcßaug berußigenb, ©teich»
wohl wirb bie SBiebereitiführung ber Befchränfungen für
Bunbholgetnfuhr oon ben fpoljprobugenten nidjt perlangt,
ba man bie SBiberftänbe bagegen fennt; nur bei einer
allfälligen fataftrophaten SBenbung auf bem Blarfte
müßte bie Befchränfung oerlangt werben. ®er ©idjen»
marft ift flau; eg werben oiel Schnittwaren eingeführt,
fo baß ht« ber SÜBunfd) nach ©infuhrbefchränfungen
laut wirb. ®er Brennholgmarft ift ftarf oon ben flima»
tifdjen Berhältniffen beeinflußt. @g ift nicht augge»
fcßloffen, baß bie Brennholgeinfußr auf bie greife brücfen
wirb, gm gangen nähern wir ung im £>olgmarft wieber
einigermaßen normalen guftänben. („gof. îagbl")

£>olgmartt im Danton ©larug. (.tore.) Stuf bem
©ebiete beg ßolgmarfteg hat fid) laut Slmigbericßt 1922/23
beg fantonalen gorfiamteg an ben Begierunggrat bie

ßage gegen ben ^erbft 1922 unb namentlich über ben
SBinter wefentliCh gebeffert. ®ie ©iufChränfung in ber
©infußr oon Bußholg nnb bie auflebenbe Bautätigfeit
haben in erfier ßinie eine rege Bachfrage nad) Baußolg
bewirft, auf ben Sägepläßen fehlten aber auCh faft über»

all frifdje Bretter, bie alte SBare oon ben SBinbwürfen
1919 war nid)t mehr ober boch nur ju ntebern greifen
oerfäufüd). gum fcßlanfen Slbfaß bei guten'greifen mag
auCh no^ ber Umftanb oerholfen haben, baß mit ben

fpolgnußungen im allgemeinen gurüCfgehalten würbe, unb

gwar wegen ber Botwenbigfeit gn ©tnfparungen. ®ie
Betfaufgpreife für Sagßolg neuer ©rnte ftellten fid) auf
38—47 gr. per m' im Blittel (Sägeplaß ober oerlaben
Sßagen). ®te ßage auf bem Brennholgmarft war eben»

fallg günftig, troß ber gewaltigen ©tnfuhr aug ber

SfChe^oflowafei. ©tnmal waren bie Borräte an Brenn»
holg im allgemeinen Hein, bann fteHten fidj bie greife
für Sluglanbholg auf ca. gr. 80 pro 3 Ster franfo
Station, b. h- um ca. gr. 12 höh« alg oor gahregfrift.
©inhetmifdjeg Bucßenbrennholg fonnte um gr. 90 für
3 Ster (Berbraucf)gort geliefert) abgefeßt werben. Sehr
rege war auch bie Bacßfrage nach Babelbrennholg (gr. 63
für 3 Ster), bie Borräte oom SBinbfall 1919 fonnten
nun fämttiChe liquibiert werben. Begehrt waren immer
auch öle Bürbeli. ®ie Offerten für ißapierholg mit
gr. 18 für einen Ster mit Binbe erwiefen ficß im Ber»
gleich gu ben Slnfäßen oon Babelbrennholg alg unge»
nügenb. SBenn aud) in ber golge ber B^is auf gr. 21
erhöht würbe, fo fonnten ftd) bie Sßalbbefißer boct) nicht
entfcßließen, größere Quantitäten gu rüften. gur Abgabe
famen nur 250 Ster. SBag nun bie fünftige ßage auf
bem Bunbholgmarft anbelangt, fo ift in erfter ßinie
barauf .ßtnguweifen, baß bie ©infuhrbefcßränfung für
Bußholg feit 26. gebruar 1923 nidjt mehr befteht. ©g

ift gu erwarten, baß infolge ber enormen gradjtanfäße
ba§ Sluglanbholg unfere einheimifcßen Sortimente nid)t
allgu ftarf im g3reife brüden werbe, gebenfaüg werben
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Nahrungsmittelindexe erreicht auch annähernd nicht den
vom Berner Amt errechneten Höchststand. Das ist auch
gar nicht verwunderlich. Folgender Ueberlegung dürfte
nicht schwer nachzukommen sein: Während der Kriegs-
zeit wurden vor allem jene Nahrungsmittel rationiert,
an denen ausgesprochener Mangel herrschte. Waren,
für die die Nachfrage weit größer ist, als das Angebot,
zeigen die stärkste Tendenz zur Preissteigerung. Diese
Tendenz ist durch die behördlichen Höchstpreisnormie-
rungen der rationierten Lebensmittel wohl gehemmt, keines-
wegs aber aufgehoben worden. Es bedarf keiner be-
sonderen arithmetischen und wirtschaftlichen Schulung,
um zu erkennen, daß der Nahrungsmittelindex viel zu
hoch ausfallen muß, wenn in die Berechnung nur die
Lebensmittel mit starker Preissteigerung aufgenommen,
die Artikel mit geringerer Preissteigerung aber weg-
gelassen werden. Der Unterschied wird noch größer,
wenn unter den ausgewählten Lebensmitteln ausge-
rechnet jene, die die größten Preisaufschläge aufweisen,
wie Reis, Teigwaren und Zucker, mit stark übersetzten
Mengen in die Berechnung eingesetzt werden. Den
Jahresverbrauch an diesen Artikeln für eine fünsköpfige
Haushaltung nimmt Bern nämlich wie folgt an:

Reis 90 KZ, Teigwaren 60 KZ und Zucker 80 kg-.
Bezeichnend sind auch folgende Zahlen: Butter 11,5 KZ
(pro Jahr notàno), dagegen Fette und Oele 33
Erklärung: die Preise für Butter stiegen etwa um 120 °/o,
für Fette und Oele (wie sie Bern berücksichtigt) dagegen
um 300 bis 500"/«: Wollten wir unsern Index nach
dem Berner Rationjerungs-System auf Grund einer ein-
seitigen Lebensmittelauswahl und willkürlichen Mengen-
bemessung berechnen, so würde er ebenfalls viel höher
ausfallen, als nach der von uns gewählten Methode,
nach der alle Nahrungsmittel in den Index einbezogen
werden und zwar nach ihren durch die Haushaltungs-
rechnungen tatsächlich ausgewiesenen Verbrauchsmengen.

Zum Brennstofflndex wird bemerkt, daß nach
den Berner Haushaltungsrechnungen die Arbeiterfamilien
im Jahre 1919 für Heizung und Beleuchtung (inkl.
Elektrizität) durchschnittlich etwa Fr. 380 ausgegeben
haben. Nach den Berner Jndexberechnungen hingegen
beträgt die Ausgabe für das gleiche Jahr, ohne die
Elektrizität, etwa Fr. 680, also rund 80°/« mehr.

Diese Feststellungen eines offiziellen statistischen
Amtes das es mit der Statistik ernst nimmt, werden
sich vor allem diejenigen merken müssen, denen gegen-
über in Löhnstreitiqkeiten versucht wird, den Berner
Index anzurufen.

'

In diesem Zusammenhang soll noch erwähnt werden,
daß das eidgenössische Arbeitsamt eine Verständigung
über die Grundlagen der Teuerungsberechnungen an-
strebt und zu diesem Zwecke die Vertreter der verschie-
denen privaten und öffentlichen Berechnungsstellen zu
emer Konferenz nach Bern auf Ende September ein-
geladen hat. Auf Wunsch des eidgenössischen Finanz-
bureau's soll dieser Konferenz auch die Frage unter-
breitet werden, wie der Index der Lebenskosten für die
^Messung der Grundteuerungszulagen des Bundesper-
Mals für das Jahr 1924 festzusetzen sei.

HuMellungwezeii.
Gewerbeausstelluuge» im Kanton Bern. Im Ge-

^te des Kantons Bern wurden am Sonntag den 24.
September drei Bezirksgewerbeausstellungen eröffnet: In
^yß. in Belp und in Oberdießbach. In Belp fand
Weich der mittelländische Gewerbetag statt.

Gewerbeansstellung in Schönenmerd (Solothurn).
^ Handwerker- und Gewerbeverein veranstaltet vom

30. September bis 14. Oktober zur Feier seines 25jäh-
rigen Bestandes eine Gewerbeausstellung.

Holz-Marktberichte«
Die Holzmarktlage. Der Sommer brachte eine große

Stille auf dem Holzmarkte, mit Ausnahme von Jura
und Waadtland. Die Einfuhrbeschränkungen sind wieder
aufgehoben. Das Verhältnis zwischen Einfuhr und Aus-
fuhr in Nadelholz ist nicht durchaus beruhigend. Gleich-
wohl wird die Wiedereinführung der Beschränkungen für
Rundholzeinfuhr von den Holzproduzenten nicht verlangt,
da man die Widerstände dagegen kennt; nur bei einer
allfälligen katastrophalen Wendung auf dem Markte
müßte die Beschränkung verlangt werden. Der Eichen-
markt ist flau; es werden viel Schnittwaren eingeführt,
so daß hier der Wunsch nach Einfuhrbeschränkungen
laut wird. Der Brennholzmarkt ist stark von den klima-
tischen Verhältnissen beeinflußt. Es ist nicht ausge-
schlössen, daß die Brennholzeinsuhr auf die Preise drücken
wird. Im ganzen nähern wir uns im Holzmarkt wieder
einigermaßen normalen Zuständen. („Zof. Tagbl.")

Holzmarkt im Kanton Glarus. (Korr.) Auf dem
Gebiete des Holzmarktes hat sich laut Amtsbericht 1922/23
des kantonalen Forstamtes an den Regierungsrat die

Lage gegen den Herbst 1922 und namentlich über den
Winter wesentlich gebessert. Die Einschränkung in der
Einfuhr von Nutzholz und die auflebende Bautätigkeit
haben in erster Linie eine rege Nachfrage nach Bauholz
bewirkt, auf den Sägeplätzen fehlten aber auch fast über-
all frische Bretter, die alte Ware von den Windwürfen
1919 war nicht mehr oder doch nur zu niedern Preisen
verkäuflich. Zum schlanken Absatz bei guten Preisen mag
auch noch der Umstand verholfen haben, daß mit den

Holznutzungen im allgemeinen zurückgehalten wurde, und

zwar wegen der Notwendigkeit zu Einsparungen. Die
Verkaufspreise für Sagholz neuer Ernte stellten sich auf
38—47 Fr. per im Mittel (Sägeplatz oder verladen
Wagen). Die Lage auf dem Brennholzmarkt war eben-

falls günstig, trotz der gewaltigen Einfuhr aus der
Tschechoslowakei. Einmal waren die Vorräte an Brenn-
holz im allgemeinen klein, dann stellten sich die Preise
für Auslandholz auf ca. Fr. 80 pro 3 Ster franko
Station, d. h. um ca. Fr. 12 höher als vor Jahresfrist.
Einheimisches Buchenbrennholz konnte um Fr. 90 für
3 Ster (Verbrauchsort geliefert) abgesetzt werden. Sehr
rege war auch die Nachfrage nach Nadelbrennholz (Fr. 63
für 3 Ster), die Vorräte vom Windfall 1919 konnten

nun sämtliche liquidiert werden. Begehrt waren immer
auch die Bürdeli. Die Offerten für Papierholz mit
Fr. 18 für einen Ster mit Rinde erwiesen sich im Ver-
gleich zu den Ansätzen von Nadelbrennholz als unge-
nügend. Wenn auch in der Folge der Preis auf Fr. 21
erhöht wurde, so konnten sich die Waldbesitzer doch nicht
entschließen, größere Quantitäten zu rüsten. Zur Abgabe
kamen nur 250 Ster. Was nun die künftige Lage auf
dem Rundholzmarkt anbelangt, so ist in erster Linie
darauf .hinzuweisen, daß die Einfuhrbeschränkung für
Nutzholz seit 26. Februar 1923 nicht mehr besteht. Es
ist zu erwarten, daß infolge der enormen Frachtansätze
das Auslandholz unsere einheimischen Sortimente nicht
allzu stark im Preise drücken werde. Jedenfalls werden
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